
ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN
der Firma Reber Systematic GmbH + Co. KG, Lembergstraße 26, D-72766 Reutlingen
§ 1 Geltungsbereich

(1) Unsere Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren
Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an,
es sei denn, wir h�tten ausdr�cklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder
von unseren Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die
Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausf�hren.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausf�hrung dieses
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3) Unsere Lieferbedingungen gelten nur gegen�ber Unternehmern i.S.v. § 310 Abs.1 BGB.
(4) Unsere Allgemeinen Lieferbedingungen gelten auch f�r alle k�nftigen Gesch�fte mit

dem Besteller.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages
Unser freibleibendes Angebot stellt nur eine Aufforderung an den Besteller dar,
seinerseits ein Angebot zu unterbreiten. Der Vertrag kommt durch unsere schriftliche
Auftragsbest�tigung zustande.

§ 3 Angebotsunterlagen
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch f�r solche schriftlichen
Unterlagen, die als »vertraulich« bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte
bedarf der Besteller unserer ausdr�cklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 4 Preise, Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbest�tigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise

»ab Werk« ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird

in gesetzlicher Hçhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert aus-
gewiesen.

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
(4) Sofern sich aus der Auftragsbest�tigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto

(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung f�llig. Es
gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzuges. Zahlt
der Besteller innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum, so ist er zum Abzug
eines Skontos von 2 % berechtigt.

(5) Wird dem Besteller das Recht zur Ratenzahlung einger�umt und kommt er mit zwei
aufeinanderfolgenden Raten ganz oder teilweise in Verzug, so werden die noch
ausstehenden Raten sofort f�llig, sofern der Verzugsbetrag mindestens 10 % des
Rechnungsbetrages ausmacht. Dies gilt auch, soweit Wechsel mit sp�terer F�lligkeit
laufen.

(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenanspr�che
rechtskr�ftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er
zur Aus�bung eines Zur�ckbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf dem gleichen Vertragsverh�ltnis beruht.

§ 5 Lieferzeit, Lieferverzug
(1) Voraussetzung f�r den Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit ist die Abkl�rung

aller technischer Fragen und das Vorliegen aller vom Besteller zu beschaffenden
Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie der Eingang einer vereinbarten
Anzahlung. Die Einrede des nicht erf�llten Vertrages bleibt vorbehalten.

(2) Die Lieferfrist verl�ngert sich um die Dauer von Verzçgerungen, die aufgrund
folgender Umst�nde eintreten:
a) rechtm�ßige betriebsinterne Arbeitskampfmaßnahmen;
b) rechtm�ßige oder rechtswidrige Arbeitskampfmaßnahmen in Zulieferbetrieben

soweit die dadurch verursachte Verzçgerung nicht durch zumutbare Maßnahmen
verhindert werden kann;

c) bei Vertragsabschluß nicht vorhersehbare hçhere Gewalt.
Dauert die Unterbrechung in diesem Fall (c)) l�nger als zwei Monate und ist ein
Ende nicht abzusehen, sind beide Teile berechtigt, vom Vertrag zur�ckzutreten.

(3) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende
Kaufvertrag ein Fixgesch�ft i.S.v. § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir
haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns
zu vertretenden Lieferverzuges der Besteller berechtigt ist, geltend zu machen, dass
sein Interesse an der weiteren Vertragserf�llung in Fortfall geraten ist.

(4) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf
einer von uns zu vertretenden vors�tzlichen oder grob fahrl�ssigen Vertrags-
verletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erf�llungsgehilfen ist uns
zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden
vors�tzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(5) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu
vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(6) Weitere gesetzliche Anspr�che und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten.

§ 6 Gefahren�bergang, Annahmeverzug, Verpackung
(1) Sofern sich aus der Auftragsbest�tigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung »ab

Werk« vereinbart.
(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mit-

wirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Als Schadens-
ersatz wegen Nichterf�llung kçnnen wir – anstelle eines konkreten Schadensnach-
weises – nach unserer Wahl 25 % des Rechnungsbetrages verlangen, wobei dem
Besteller der Nachweis eines geringeren Schadens und uns die Geltendmachung
weiterer Anspr�che vorbehalten bleibt.

(3) Solange die Voraussetzungen von Abs. 2 vorliegen, geht die Gefahr eines zuf�lligen
Untergangs oder einer zuf�lligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt
auf den Besteller �ber, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

(4) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungs-
verordnung werden nicht zur�ckgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Bestel-
ler ist verpflichtet, f�r eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

(5) Sofern der Besteller es w�nscht, werden wir die Lieferung durch eine Transport-
versicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten tr�gt der Besteller.

§ 7 M�ngelhaftung
(1) M�ngelanspr�che des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB

geschuldeten Untersuchungs- und R�geobliegenheiten ordnungsgem�ß nach-
gekommen ist.

(2) Sobald ein Mangel des Liefergegenstandes vorliegt, ist der Besteller nach seiner
Wahl zur Nacherf�llung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer
neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir
verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen,

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich
diese nicht dadurch erhçhen, dass der Liefergegenstand nach einem anderen Ort als
dem Erf�llungsort verbracht wurde.

(3) Schl�gt die Nacherf�llung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt,
R�cktritt oder Minderung zu verlangen.

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen sofern der Besteller Schadens-
ersatzanspr�che geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrl�ssigkeit ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrl�ssigkeit unserer Vertreter oder Erf�llungs-
gehilfen beruhen. Soweit uns keine vors�tzliche Vertragsverletzung angelastet wird,
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesent-
liche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(6) Soweit dem Besteller Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht,
ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. 3 auf Ersatz des vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Kçrpers oder der
Gesundheit bleiben unber�hrt; dies gilt auch f�r die zwingende Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz.

(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
(9) Die Verj�hrungsfrist f�r M�ngelanspr�che betr�gt zwçlf Monate, gerechnet ab

Gefahren�bergang.
(10) Die Verj�hrungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt

unber�hrt; sie betr�gt f�nf Jahre, gerechnet ab Ablieferung einer mangelhaften Sache.

§ 8 Gesamthaftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7 vorgesehen, ist ohne

R�cksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen.
Dies gilt insbesondere f�r Schadensersatzanspr�che aus Verschulden bei Vertrags-
abschluß, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Anspr�che
auf Ersatz von Sachschaden gem. § 823 BGB.

(2) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegen�ber ausgeschlossen oder ein-
geschr�nkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persçnliche Schadensersatzhaftung
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erf�llungsgehilfen.

§ 9 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1) Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller

Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers,
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Frist
berechtigt, den Liefergegenstand zur�ckzunehmen. In der Zur�cknahme des Liefer-
gegenstandes durch uns liegt ein R�cktritt vom Vertrag. Wir sind nach R�cknahme des
Liefergegenstandes zu dessen Verwertung befugt, der Verwertungserlçs ist auf die
Verbindlichkeiten des Bestellers abz�glich angemessener Verwertungskosten anzu-
rechnen.

(2) Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln; insbeson-
dere ist er verpflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Dieb-
stahlsch�den ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller dies auf eigene Kosten
rechtzeitig durchf�hren.

(3) Bei Pf�ndungen oder sonstigen Angriffen Dritter hat uns der Besteller unverz�glich
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben kçnnen.
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen
Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller f�r den uns
entstandenen Ausfall.

(4) Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Gesch�ftsgang
weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Hçhe des
Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm
aus der Weiterver�ußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar
unabh�ngig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung verkauft
worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der
Abtretung berechtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hier-
von unber�hrt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange
der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlçsen nach-
kommt, nicht in Zahlungsverzug ger�t und insbesondere kein Antrag auf Erçffnung
eines Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungs-
einstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so kçnnen wir verlangen, dass der Besteller
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehçrigen Unterlagen aush�ndigt
und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5) Die Verarbeitung und Umbildung des Liefergegenstandes durch den Besteller wird
stets f�r uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen uns nicht
gehçrenden Gegenst�nden verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der
neuen Sache im Verh�ltnis des Wertes des Liefergegenstands (Faktura-Endbetrag
einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenst�nden zur Zeit
der Verarbeitung. F�r den durch die Verarbeitung entstandenen Gegenstand gilt im
�brigen das gleiche wie f�r den unter Vorbehalt gelieferten Liefergegenstand.

(6) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen
gegen ihn ab, die durch die Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grund-
st�ck gegen einen Dritten erwachsen.

(7) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichern-
den Forderungen um mehr als 10 % �bersteigen, die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten obliegt uns.

§ 10 Abtretungen
Sofern Ratenzahlung vereinbart ist, kann der Anspruch des Bestellers auf Lieferung
nur mit unserer Zustimmung abgetreten werden. Bei gegen uns gerichteten Geldfor-
derungen des Bestellers sind Teilabtretungen ausgeschlossen.

§ 11 Rechtswahl, Gerichtsstand, Erf�llungsort
(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Gesch�ftssitz Gerichtsstand; wir sind

jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Gericht seines Gesch�fts zu ver-
klagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts
ist ausgeschlossen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbest�tigung nichts anderes ergibt, ist unser Gesch�fts-
sitz Erf�llungsort.

§ 12 Teilnichtigkeit
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise nicht Vertrags-
bestandteil werden oder unwirksam sein, so wird hiervon die Wirksamkeit des
Vertrages sowie der sonstigen Bestimmungen nicht ber�hrt. An die Stelle einer
unwirksamen Bestimmung treten die gesetzlichen Vorschriften.


